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Anfrage vom 2,,2,,1972, No. 229/J, 
betreffend gesetzliche Regelung 
des Böllerschießens. 

Anfragebeantwortung 
-------------------------------------

Ich beantworte die von den Herren Abgeordneten KERN, 
SUPPAN U11d Genossen in der Sitzung des Nationalrates vom 2 .. Februar 

1972 gemäß § 71 GOG an mich gerichtete schriftliche Anfrage 
Ho.229/J ;,vie folgt: 

l:frq O"e l' J..: ....... 0 • 

"Wercen Sie die - angeblich bereits in Vorbereitung be­

findliche - gesetzliche Eeuregelung der Verwendung des Verkaufs 
pyrotechnischer Erzeugnisse (Feuerwerkskörper) besdhleunigt fort­

setzen und ehebaldigst vorlegen?" 

Antwort: 

Wie in der gegenständlichen Anfrage zutreffend dargelegt 

worden ist, hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Er­
kenntnis vom 12.0ktober 1965, K 11 - 2/64/25, festgestellt, 

daß die Regelung des unter Verwendung von Schieß- und 
Sprengmitteln, insbesondere von Pulver, betriebenen Böller­

schießens gemäß Artol0 Abs .. l Z.7 B-VG "Waffen-, Munitions­
und Sprengmittelwesen, Schießwesen" Bundessache in Gesetz-

gebung und Vollziehung sei. 
Die Gemeinden sind demnach nicht befugt, in ihrem 

eigenen Wirk-ungsbereich rui tt eIs Verordnung Regelungen über das 
Böllerschießen zu erlassen. 
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Das Bundesministerium für Inneres hält es aus 
rechtssystematischen Gründen für Zlyeckmäßig, polizeiliche 
Bestimmungen über das Böllerschießen, deren Fehlen irr~er 
vlieder ß,l s echt er Eangel empfunden wird, in den bereit s 

in Vorbereitung befindlichen Entwurf eines Bundesgesetzes 9 

mit dem die Verwendung und der Verkauf pyrotechnischer 

Erzeugnisse geregelt werden soll, aufzunehmen. Die Not­
wendigkeit für die Ausarbeitung eines solchen Gesetzent­
wurfes ergab sich vor allem dadurch, daß der Verfassungs­
gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 9.0ktober 1968, 
B 105/68, zum Ausdruck gebracht hatte, daß die bis dahin 
allgemein als geltend angesehene Polizeiverordnung vom 

27.November 1939, deutsches RGBleI 8.2345, in der Fassung 
der Polizeiverordnung vom lO.nIai 1940, deutsches RGB1.I 
s. 784, in der Bestimmungen über die Vervvendung und die 
Abgabe von pyrotechnischen Gegenständen, und zwar uoa. 

auch ein Verbot der Überlassung solcher Erzeugnisse an 
Personen unter 18 Jahren enthalten waren, nicht mehr als 
rechtsgültig anzuseben sei. 

Das geplante Bundesgesetz soll hinsichtlich der 
pyrotechnischen Artikel eine Regel~ng im weitesten Sinne 
treffen, also alle Gegenstände umfassen, die dazu bestimmt 

sind, unter All.snützung der in ihren Sätzen enthaltenen 
Energie Licht-, Schall-, Rauch-, Nebe1-, Gas- oder Be­
wegungswirkungen zu erzeugen und Vergnügungs- oder techni­
schen (auch wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen) 

Zwecken dienen. Hinsichtlich des Böllerschießens sollen 
in ihm Bestimmungen über die Art und den Zustand der zum 

Böllerschießen verwendeten Geräte und über das Böller­
schießen selbst Aufnahme finden, wobei daran gedacht·ist, 

daß für das BöllerschieEen im Einzelfalle eine behörd­
liche Erlaubni s erfor6.erlich sein soll, die nur bei Vor­
liegen bestimmter persönlicher und sachlicher Voraussetzun­
gen erteilt werden darf. 

Das Bundeswinisterium für Inneres wird bemüht sein, 
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Frage 2: 

- :3 -

die Ausarbeitung des erwähnten Gesetzentwurfes be­
schleunigt fortzusetzen. 

"Sind Sie bereit, schon jetzt eine derartige Verordnung 
über den Handel und die Ver\vendung von Feuerwerkskörpern ehe­
~~ldigst zu erlassen?" 

Antwort: 

Die Erlassung einer Verordnung, mit der polizeiliche F~­
ordnungen über den Handel und die Ver"ven0.ung von Feuer­

werkSkörpern getroffen werden, ist derzeit mangels einer 
entsprechenden gesetzlichen Grundlage nicht möglich. 

Obwohl also im gegenwärtigen Zeitpunkt spezielle 
polizeiliche Vorschriften üoer Beschränkungen hinsicht­

lich der Abgabe und der Verwendung von pyrotechnischen 
Erzeugnissen nicht vorhanden sind, ist sich die Sicher­

hei t sveI'V'Jaltung selbstverständlich ihrer Aufgabe bewußt, 
Lärmexzessen und Gefährdungen der körperlichen Sicherheit, 

die sich i.m Zusammenhang roi t pyrotechnischen Artikeln 
ergeben, entgegenzuwirken. So werden die Sicherheitsorgane 

seitens der zuständigen Sicherheitsbehörden regelmäßig, 
insbesondere kurz vor dem Jahreswechsel angevliesen, dem 

gegenständlichen Problem ein besonderes Augenmerk zuzuwen­
den und erforderlichenfalls in geeigneter Weise einzu­

schreiten. 
Als Rechtsgrundlagen in Fällen mißbräuchlicher Ver-

1:vendung von :F'euer""I'erks}cörpern und Knallkörpern s-t ehen d er­
zeit bei LEirmexzessen der Artikel VIII EGVG, bei Gefähr­

dungen oder Verletzungen von Personen bzw. bei Beschädi­
gUIlgelJ von Sachen die in Betracht kommenden Eestimmungen 

des Strafgesetzes, bei Verwendung von Knallpreparaten auf 
öffentlichen Verkehrsflächen auch entsprechende Verbots­

bestim:rrungen der StraßenverkehrsordrlUng zur Verfügung~ 
Abschließend darf ich erwähnen, daß derzeit Gesprfiche 

mi t cl er Bun6eskam:mer d er gewerblichen V/irt schaft im Gange 
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sind, die cem Ziele dieneu t daß die in Betracht kOlnmen­

den Vfirt schaft szweige Derei t s vor dem Wirksamwerden des 

Pyrotechnikgesetzes durch geeignete Selbstbeschränkungen 

einen Beitrag zur Eindämmung von J..Järmbelästigungen y Miß­

bräuchen und Gefährdungen im Zusa'C"'.menhang mit pyrotechni­

schen Erzeugnissen leisteno 

290März 1972 
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